Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Die Verbraucherzentrale einerseits, und die Organisation der schwedischen Reise und Turistenindustrie andererseits haben folgendes Übereinkommen gültig ab 30.08.1994 getroffen. 
1. Vertrag
1.1. Der Veranstalter/Vermittler haftet dem Kunden gegenüber, was diesem lt. Vertrag zusteht. Die Haftung gilt auch für Leistungen die durch Dritte im Auftrag des Veranstalters durchgeführt werden. Wenn der Weiterverkäufer Teil des Vertrages ist,
haftet er dem Reisenden gegenüber in gleicher Weise wie der Veranstalter.

1.2. Angaben in Katalogen und Prospekten sind für den Veranstalter/Vermittler bindend. Ein Veranstalter/Vermittler darf Angaben in den Katalogen oder Prospekten ändern bevor ein Vertrag geschlossen ist. Dieses darf nur unter dem Vorbehalt geschehen dass ausdrücklich in den Katalogen oder Prospekten darauf hingewiesen wird und der Kunde darüber deutlich informiert wurde.
1.3. Der Veranstalter/Vermittler soll den Kunden über Fragen die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen informieren. 

1.4. Eine Anschlussreise oder ein Spezialarrangement sind nur Bestandteil des Vertrages wenn diese im Gesamtpreis mit der Hauptreise enthalten oder gesondert der Hauptreise angeschlossen sind. 

1.5. Der Vertrag ist bindend für beide Parteien wenn der Veranstalter/Vermittler die Bestellung des Kunden schriftlich bestätigt hat und der Kunde innerhalb der vertraglichen Frist lt. Anweisungen des Veranstalters/Vermittlers die Anmeldegebühr bezahlt hat. Der Veranstalter/Vermittler bestätigt die Bestellung des Kunden ohne Verzögerung.

2. Bezahlung des Reisepreises 
2.1. Der Kunde bezahlt den Reisepreis spätesten zum vertraglich vereinbarten Termin.

2.2. Der Veranstalter/Vermittler hat nicht das Recht, den Endbetrag früher als 40 Tage vor Reisebeginn zu fordern wenn nichts anderes vereinbart wurde.

2.3 Der Veranstalter/Vermittler darf im Zusammenhang mit der Bestätigung eine Anzahlung verlangen. Die Anzahlung soll im Verhältnis zum Reisepreis und den übrigen Umständen angemessen sein.

2.4. Sollte der Kunde die Reise nicht lt. Vertrag bezahlen, hat der Veranstalter/Vermittler das Recht den Vertrag aufzuheben und die Anzahlung als Entschädigung zu behalten, wenn diese angemessen ist. 

3. Das Recht des Kunden eine Reise zu stornieren 
3.1. Der Kunde kann gemäß folgender Vereinbarung seine Reise zu stornieren:

3.1.1. Erfolgt die Stornierung bis 30 Tage vor Reiseantritt wird eine                 Stornogebühr von 5% des Reisepreises, mindestens jedoch 200 SEK, fällig.
3.1.2. Erfolgt die Stornierung innerhalb 30 bis 14 Tage vor Reiseantritt wird eine Stornogebühr von 15% des Reisepreises fällig. 

3.1.3. Erfolgt die Stornierung innerhalb 14 Tage bis 24 Stunden vor Reiseantritt wird eine Stornogebühr von 50% des Reisepreises fällig.
3.1.4. Erfolgt die Stornierung innerhalb 24 Stunden vor Reiseantritt ist der volle                 Reisepreis abzüglich eventueller Reisesteuer fällig. 

3.1.5. Für so genannte Autoreisen (Anreise mit dem Auto, Fähre, und Unterkunft in einem Ferienhaus/Wohnung) gilt, der Kunde bezahlt den Gesamtpreis bei Stornierung innerhalb 30 Tage vor Reiseantritt. Bei Stornierung mehr als 30 Tage vor Reiseantritt gilt Punkt 3.1.1. 
3.1. Wenn der Kunde eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hat, ist die Versicherungsgebühr bei Stornierung nicht zu berücksichtigen. Der Kunde hat nicht das Recht die gezahlte Versicherungsgebühr zurück zu verlangen. Der Kunde hat das Recht gemäß 3.2.1 oder 3.2.2 von seiner Buchung zurück zu treten ohne das ihm weitere Kosten als die laut Prospekt ausgewiesenen Bearbeitungsgebühren entstehen.  Die Bearbeitungsgebühr darf 5% des Reisepreises betragen, jedoch nicht 200:-- SEK  überschreiten. 
3.2.1. Wenn der Kunde oder dessen Ehepartner, Lebensgefährte, Verwandtschaft in gerader Linie, Geschwister oder Personen die mit dem Kunden vertraglich gemeinsam die Reise gebucht haben vor Reiseantritt aber nachdem der Vertrag gemäß Punkt 1.5. für den Kunden bindend wurde infolge ernsthafter Erkrankung, Unfall oder eines Ereignisses von solcher Art ist, das es einen Reiseantritt nicht möglich macht.
3.2.2. Wenn ein den Kunden betreffendes Ereignis, nachdem der Vertrag verbindlich wurde s. Punkt 1.5. von solcher Art ist, dass es nicht angemessen wäre die Reise durch zu führen. Das Ereignis muss als unvorhersehbar (z. B. Feuer am eigenen Heim) gelten. 

3.2.3. Wenn die Person, die gemeinsam mit dem Kunden gebucht hat, gemäß 3.2.1. bzw. 3.2.2. die die Reise nicht antreten kann und  es nicht angemessen ist das der Kunde die Reise ohne Begleitung der anderen Person antritt.
3.2.4. Tritt nur einer der Vertragspartner die Reise an, hat er das Recht auf die gleichen Leistungen die lt. Vertrag auch für alle anderen Partner Gültigkeit haben. Bei Umbestellung des Kunden z. B. aufgrund von Raumgrößenänderung sind eventuelle Mehrkosten gemäß aktueller Preisangaben zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Pauschalreisen mit dem Bus, Zug, Schiff oder Flugzeug.
3.2.5. Der Kunde muss die Buchung umgehend und direkt nach Eintritt des Ereignisses das einen Rücktritt erforderlich macht stornieren. Der Grund der Stornierung muss schriftlich (z.B. Attest eines Arztes, Polizeiprotokoll oder ähnlich) bestätigt werden.

3.3. Die Stornierung muss schriftlich oder lt. ausgewiesener Bedingungen erfolgen.

3.4. Nach erfolgter Stornierung ist dem Kunden unverzüglich der ihm zustehende und bereits gezahlte Buchungspreis unter Berücksichtigung eventueller Bearbeitungs-Gebühren zurück zu erstatten.
4. Das Recht des Kunden den Vertrag an Dritte zu überlassen
Der Kunde hat das Recht, seine Buchung auf andere Personen zu übertragen, wenn diese die rechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllen.

4.1. Der Kunde muss innerhalb angemessener Frist vor Antritt der Reise den Veranstalter/Vermittler über die Überlassung schriftlich informieren.

4.2. Hat der Kunde seine Buchung Dritten überlassen, haben sowohl er als auch die Drittperson gemeinsam die Verantwortung zur Erfüllung der Buchung gegenüber dem Veranstalter/Vermittler. Eventuelle, den Veranstalter/Vermittler aus der Überlassung des Kunden entstandene Kosten dürfen 200:- SEK nicht übersteigen.

5. Änderungen des Veranstalters/Vermittlers vor Vertragsbeginn und Stornierung durch den Veranstalter/Vermittler  oder Kunden
5.1. Das Recht des Veranstalters/Vermittlers die Vertragsbedingungen zu ändern.

Der Veranstalter/Vermittler darf die Vertragsbedingungen zum Nachteil des Kunden nur dann ändern, wenn dieses deutlich aus dem Vertrag hervorgeht. Gleiches gilt für eine Preiserhöhung.

5.2. Das Recht des Kunden vom Vertrag zu zutreten.

Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten wenn der Veranstalter/Vermittler erklärt, dass er die vertraglichen Vereinbarungen nicht vollständig erfüllen kann und dieses von wesentlicher Bedeutung für den Kunden ist und der Kunde dadurch einen erheblichen Nachteil erleiden würde.
Wenn der Veranstalter/Vermittler die Absicht hat den Vertrag zu stornieren oder die Vertragsbedingungen zu ändern, muss er den Kunden schnellstens davon in Kenntnis setzen und dabei den Kunden auf das Rücktrittsrecht aufmerksam machen. Der Kunde muss den Veranstalter/Vermittler innerhalb kürzester Zeit mitteilen, ob er von seinem Rücktrittrecht gebrauch machen möchte. Tut der Kunde dieses nicht, verliert er sein Recht vom Vertrag zurückzutreten.
5.3. Das Recht des Kunden auf gleichwertigen Ersatz.
Tritt der Kunde gemäß 5.2. vom Vertrag zurück hat er Anspruch auf gleich- oder höherwertigen Ersatz, wenn der Veranstalter/Vermittler dieses anbieten kann. Akzeptiert der Kunde einen Ersatz von geringerem Wert hat er auf Rückerstattung des Preis-Unterschiedes Anspruch. Verzichtet der Kunde auf das Recht des Ersatzes oder kann ein solcher nicht angeboten werden, muss dem Kunden die schon bezahlte Summe zurückerstattet werden. Dieses gilt auch für 5.1. und 5.2. wenn der Veranstalter/Vermittler ohne Verschulden des Kunden vom Vertrag zurücktritt.
5.4. Das Recht des Kunden auf Schadenersatz durch Stornierung durch den Veranstalter/Vermittler.

In einem solchen, wie oben beschriebenen Fall, hat der Kunde das Recht auf Schadenersatz vom Veranstalter/Vermittler, wenn dieser angemessen ist. Schadenersatzanspruch aufgrund von Stornierung seitens des Veranstalters/Vermittlers besteht nicht, wenn dieser nachweist:

· Dass weniger Personen, als die im Vertrag angegeben Mindestzahl, angemeldet sind und der Kunde innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn schriftlich über die Stornierung informiert wurde (bei Buchungen deren Dauer 5 oder weniger Tage beträgt, ist der Kunde spätestens 10 Tage vor Reisebeginn schriftlich zu informieren).

oder:

· Dass die Buchung infolge nicht vorhersehbarer Ereignisse, die Außerhalb seines Einflusses und seiner Kontrolle liegen und mit denen er zum Zeitpunkt der Vereinbarung nicht rechnen konnte und dessen Folgen er nicht vermeiden oder beeinflussen kann.
Ist die Stornierung begründet im Zusammenhang mit einer vom Veranstalter

Beauftragten, dritten Person (z.B. Partnerfirma) ist der Veranstalter/Vermittler lt. Punkt 2  nur dann Schadenersatzanspruchsfrei, wenn auch die Drittperson lt. Punkt 2 Schadenersatzanspruchsfrei ist. Dieses gilt auch, wenn sich die Ursache auf eine andere Person und frühere Zeit bezieht.
5.5. Preisänderung.
Sollten für den Veranstalter/Vermittler höhere Kosten entstehen nachdem der Vertrag gemäß 1.5. bindend für beide Parteien wird, darf der Veranstalter/Vermittler den Preis um die Mehrkosten erhöhen wenn folgende Ursachen vorliegen:
· Änderungen der Transportkosten

· Änderungen von Steuern, Zoll oder Gebühren für im Service enthaltene Dienstleistungen 

oder:

· Änderungen in Wechselkursen, die die Kosten des Veranstalters für die Buchung beeinflussen.

Das Recht zur Preiserhöhung liegt nur vor, wenn die Mehrkosten 60:- SEK übersteigen. Der Preis darf nicht innerhalb der letzten 20 Tage vor Reiseantritt erhöht werden.
Der Veranstalter/Vermittler muss den Kunden schnellsten schriftlich informieren.

Aus gleichen Gründen soll der Preis reduziert werden, wenn sich die Kosten des Ver-anstalters/Vermittlers 20 Tage vor Reiseantritt verringert haben. Die Kostenminderung wird dann an den Kunden weitergegeben, wenn sie 60:- SEK übersteigt. 

5.6. Das Recht des Veranstalters/Vermittlers sowie des Kunden vom Vertrag zurück zutreten bei unabwendbaren, besonderen Ereignissen

Der Veranstalter/Vermittler sowie der Kunde haben Beide das Recht nach Inkrafttreten des Vertrages lt. 1.5. vom Vertrag zurück zutreten wenn:

· am oder in der Nähe des Reiseziels oder auf der direkten Reiseroute, eine Katastrophe, Kriegshandlung, Generalstreik oder ein anderes eingreifendes Ereignis höherer Gewalt eintreten und dieses das Durchführen oder die Umstände am Reiseziel zum Reisezeitraum extrem beeinträchtigen.
Um zu beurteilen ob die Umstände von so ernster Art wie oben beschrieben sind, sollte ein nationaler oder internationaler Sachverständiger zuständiger Behörden zu Rate gezogen werden.

6. Änderungen des Veranstalters/Vermittlers nach Abreise, Fehler und Mängel

6.1. Nicht stattgefundene Leistungen.
Wenn, nach der Abreise, ein wesentlicher Bestandteil der vereinbarten Leistung nicht durchgeführt werden kann, muss der Veranstalter/Vermittler, ohne extra Kosten für den Kunden, eine angemessene Ersatzleistung bieten. Kann er dieses nicht oder weißt der Kunde aus annehmbaren Gründen das Angebot zurück, muss der Veranstalter/Vermittler (wenn es angemessen ist), ohne zusätzliche Kosten für den Kunden, die Rückreisekosten zum Ausgangsort oder gleichwertig zu einem vom Kunden akzeptierten anderen Ort tragen, d.h. ist eine Veränderung des Vertrages gemäß 1 oder 2, eine Verschlechterung für den Kunden, ist er zur Preisminderung und Schadenersatz berechtigt wenn dieses angemessen erscheint.  
6.2. Andere Fehler und Mängel.

Bei anderen Fehlern in den abgesprochenen Dienstleistungen als in 6.1. angegeben, hat der Kunde das Recht aus Preisreduzierung und Schadenersatz wenn der Fehler nicht am Kunden liegt.
Der Kunde hat kein Recht auf Schadenersatz wenn:

· der Veranstalter/Veranstalter beweisen kann, dass der Fehler außerhalb seiner Kontrolle liegt und dieses bei Vertragsabschluss nicht kalkulierbar war. Er also die Folgen weder vermeiden noch beeinflussen konnte.

· Wenn der Fehler bei einer vom Veranstalter/Vermittler beauftragten, anderen Person liegt, ist der Veranstalter/Vermittler laut Absatz 2 nur dann Befreit von der Schadenersatzanspruch, wenn auch die andere Person gemäß dieser Bestimmung frei ist. Gleiches gilt für Fehler die aus früheren Zeiten gelten.
Bei Fehlern und Mängeln die ihren Ursprung in den wie oben beschrieben Umständen haben, muss der Veranstalter/Vermittler dem Kunden unverzüglich die dement-sprechende Hilfe anbieten.
6.3. Umfang des Schadenersatzes.

Der Schadenersatz lt. diesen Bedingungen umfasst, außer dem Ersatz für reine Vermögensschäden, Ersatz für Personen und Sachschäden.

Schäden die unter das Seefahrtsgesetz (1891:35 si), Luftfahrtsgesetz (1957:279), Eisenbahnverkehrsgesetz (1985:192) oder das Gesetz über internationalen Eisenbahnverkehr fallen, werden nach deren Bedingungen anstelle obiger Bedingung geregelt. Der Veranstalter/Vermittler ist jedoch immer verpflichtet Schadenersatz gemäß Gesetz und Recht des Kunden zu leisten. Es obliegt dem Kunden, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen.

7. Reklamation und Abhilfe

7.1. Der Kunde ist verpflichtet berechtigte Reklamationen/Mängel nach deren Auftreten unmittelbar, innerhalb angemessener Zeit, nach Möglichkeit noch während seines Aufenthaltes, dem Veranstalter/Vermittler mitzuteilen. 
7.2. Unabhängig davon darf der Kunde sich auf Mängel beziehen, wenn der Veranstalter/Vermittler grob fahrlässig oder unehrlich gehandelt hat.

7.3. Wenn der Kunde eine berechtigte Reklamation vorbringt, soll der Veranstal-ter/Vermittler umgehend Maßnahmen, die zu einer angemessenen Lösung führen, vornehmen.

8. Die Verantwortung des Veranstalters/Vermittlers während der Reise

8.1. Anweisungen des Veranstalters/Vermittlers.

Der Kunde ist verpflichtet den Anweisungen des Veranstalter/Vermittlers oder einer von diesem, beauftragten Person zu folgen. Der Kunde ist ferner verpflichtet die geltenden Regeln für die Reise, den Transport, das Hotel usw. einzuhalten. Ferner hat er sich so zu verhalten, dass Mitreisende oder andere nicht gestört werden. Wenn der Kunde gegen dieses in wesentlicher Art verstößt, hat der Veranstalter/Vermittler das Recht, die Vereinbarung fristlos zu kündigen
8.2. Haftung des Kunden für von ihm oder seinen, mit ihm reisenden Personen verursachten Schäden.
Der Kunde oder seine mit ihm reisenden Personen haften gegenüber dem Veranstalter/Vermittler für von ihnen verursachte Schäden und deren Folgen infolge von z.B. Nichtbeachtung geltender Vorschriften, Regeln oder erfolgter Anweisungen.
8.3. Pass, Visum, Gesundheitsbestimmungen usw. 

Bevor der Vertrag geschlossen wird, soll der Veranstalter/Vermittler den Kunden (wenn erforderlich) über z.B.  Gesundheitsvorschriften, Pass-, oder Visumfragen, die die Reise des Kunden berühren oder von Bedeutung sind und innerhalb der Staaten der EU Gültigkeit haben, in angemessener Form informieren.
Der Kunde ist jedoch selbst in der Verantwortung obige, betreffende, notwendige Formalitäten zu veranlassen oder selbst durchzuführen die für seine Reise erforderlich sind, z.B. gültiger Pass, gültiges Visum, Impfungen oder Versicherungen.

Der Kunde trägt alle Kosten selbst, die durch sein Versäumnis in Bezug auf die o.g. Formalitäten entstehen sollten, wie z.B. Heimtransport aufgrund von fehlendem, gültigen Pass usw. wenn der Grund hierfür nicht im Fehlverhalten des Veranstalters/Vermittlers liegt.
8.4. Vorzeitiges Beenden der Reise. 
Beendet der Kunde nach Antritt aber vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Zeit seinen Urlaub, hat er die Pflicht den Veranstalter/Vermittler umgehend, nach Möglichkeit spätestens 24 Stunden vor Abreise, darüber zu informieren.
9. Konfliktlösung

Die Parteien sollten jederzeit versuchen, Konflikte welche die Anwendung oder Auslegung des Vertrages betreffen, durch Verhandlungen beizulegen. Können sich die Parteien nicht gütig einigen, kann ein Streit durch hierfür zuständige Behörden oder Gerichte geklärt werden.
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